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I N S E R AT

Neue 25-Millionen-Schule 
schon bei Start zu klein
In Surses wird ein neues Primarschulhaus eröffnet. Trotz der Investition von 25 Millionen Franken 
muss eine Klasse weiter im Provisorium unterrichtet werden. Das sagt der Gemeindepräsident dazu.

Absalom Klaas

D ie Gemeinde Surses 
feiert am 28. August 
die Eröffnung des 
neuen Schulhauses 
Grava in Savognin. 

Das Problem bei der Sache – es ist 
zu klein. Nicht alle Klassen haben 
im Neubau Platz. Die sechste Klas-
se muss deshalb für ein weiteres 
Jahr im Provisorium Nolaz blei-
ben. Wie ist es zu dieser Situation 
gekommen? Der Gemeindepräsi-
dent von Surses, Daniel Wasescha, 
nimmt Stellung.

Grosse Fenster, neue Küche
In Savognin gehen die Kinder ab 
August in eine neue Schule. Das 
Schulhaus Grava kostet die Ge-
meinde rund 25 Millionen Fran-
ken. Dafür erhält man einen mo-
dernen Neubau mit einem Klas-
senzimmer pro Jahrgang, zwei 
Kindergärten und einem flexibel 
einsetzbaren Raum. Dieser wird 
vorerst für einen dritten Kinder-
garten genutzt, wie Gemeindeprä-
sident Daniel Wasescha erklärt.

Gianna Sonder, die Schulrats-
präsidentin der Gemeinde Surses, 
freut sich auf die neue Infrastruk-
tur: «Das neue Schulhaus verfügt 
über WLAN, ein sicheres Strom-
netz, grosse Fenster, viele und gros-
se Räume sowie eine neue Küche 
und zusätzlichen Platz für die Ta-
gesstruktur.» Der Neubau sei ein 
wichtiger Schritt, um die Unter-
richtsqualität zu sichern. Das Be-
treuungsangebot wird durch die 
erwähnte Tagesstruktur sowie 
eine Mensa ergänzt.

Radon im Untergrund – 
Neubau war dringend nötig
Auf die Frage, warum es ein neues 
Schulhaus in Savognin gebraucht 
hat, sagt Wasescha: «Der Neubau 
war dringend nötig, weil die alten 
Räumlichkeiten nicht mehr den 
heutigen Bedürfnissen entspre-
chen.» Zudem befinde sich Radon 
im Untergrund des Schulhauses. 
Das radioaktive Material könne 
nun nicht mehr ins Schulhaus 
durchdringen. Ausserdem kom-

men seit 2016 die Kinder aus den 
umliegenden Dörfern nach Savog-
nin in die Schule. Damals fand die 
Fusion der Gemeinde Surses statt. 
Sonder berichtet über die Verhält-
nisse im alten Schulhaus: «Der Alt-
bau hatte zwei Steckdosen pro 
Raum – wenn man den Staubsau-
ger eingesteckt hat, flog die Siche-
rung raus.» Auch der Platz war ein 
Problem: «Im alten Gebäude 
mussten wir teilweise im Gang 
unterrichten.»

Weiterhin zu wenig Platz
Der Neubau bietet vieles, was man 
von einem modernen Schulhaus 
erwarten darf. Etwas fehlt jedoch: 
genügend Platz. Während die Schü-
lerinnen und Schüler der 1. bis 
5. Klasse bald ein neues Zuhause er-
halten, müssen jene der 6. Klasse 
ein weiteres Jahr im Provisorium 
Nolaz ausharren. Dies, weil die ma-
ximale Anzahl von 24 Kindern pro 
Klasse überschritten wurde und 
man nun zwei Klassen benötigt. Ge-
mäss Sonder profitieren jedoch 
auch sie vom Neubau: «Sie können 

die Räume für technisches und tex-
tiles Werken und Musik sowie den 
Pausenplatz mitbenutzen.» Ange-
sprochen auf die knappen Platzver-
hältnisse, sagt Wasescha: «Der Platz 
ist knapp, aber wenn wir zum Bei-
spiel fünf Extraräume auf Reserve 
geplant hätten, wären wir damit 
politisch nicht durchgekommen.» 
Weiter führt er aus: «Von falscher 
Planung sind wir weit entfernt. Ich 
bin überzeugt davon, dass wir rich-
tig geplant haben.» In Zukunft soll 
Platzmangel kein Thema mehr 
sein, denn der Kanton und die Ge-
meinde gehen von einem Bevölke-
rungsrückgang in Surses aus.

Wie stark sind  
die kommenden Jahrgänge?
Obwohl der Kanton und auch die 
Gemeinde künftig mit einer Bevöl-
kerungsabwanderung rechnen, 
zeigt die Statistik der letzten Jahre 
eine andere Tendenz. Seit 2019 ist 
die Einwohnerzahl von Surses um 
knapp sechs Prozent gestiegen, wie 
Daten des Amtes für Wirtschaft 
und Tourismus Graubünden zei-

gen. Ende 2025 lebten 2465 Perso-
nen in Surses. Wasescha versichert 
jedoch, die kommenden Jahrgänge 
seien nicht so stark wie jener der 
aktuellen Sechstklässlerinnen und 
Sechstklässler. In Surses wurden im 
entsprechenden Jahrgang (2014) 
23 Geburten verzeichnet. Wenn 
man sich die kommenden Jahrgän-
ge anschaut, fällt auf, dass diese 
ebenso gross sind.

Zwischen 2020 bis 2022 gab es 
jedes Jahr zwischen 21 und 23 Ge-
burten. Erhalten diese Jahrgänge 
Zuzüge, könnte es auch in Zukunft 
eng werden. Obwohl Wasescha 
nicht von einer Fehlplanung spre-
chen möchte, sieht auch er die Pro-
blematik: «Wenn die Kinder ausge-
rechnet in einen Jahrgang kom-
men, der schon voll ist, haben wir 
ein Problem.» Und er fügt an: «Die 
neue Schule inklusive Tagesstruk-
tur und Mensa ist ein wichtiges 
Element, um als Wohnort noch at-
traktiver zu sein.» Man darf also 
gespannt sein, wie sich die Schulsi-
tuation in Surses in den nächsten 
Jahren entwickelt.

Viel Geld und zu wenig Platz: Schulratspräsidentin Gianna Sonder und Gemeindepräsident Daniel Wasescha sprechen 
nicht von Fehlplanung.  Bild: Absalom Klaas

Eine Analyse

Schwere Verfahrensfehler: 
Kinderpornografieanklage  
fällt in sich zusammen
Das Obergericht des Kantons Graubünden spricht einen Angeklagten in zweiter Instanz (beinahe) frei –  
obwohl Ermittler zahlreiche und schwer belastende Dateien registriert hatten.

Hebt den Entscheid  
der Vorinstanz auf:  

Das Obergericht würdigt  
in seinem Urteil geltende 

Verfahrensgrundsätze. 
  Bild: Olivia Aebli-Item

Noël Binetti

E in Mann, der vom Regional-
gericht Moesa Ende 2024 
wegen mehrfacher schwe-
rer Pornografie verurteilt 
worden war, wollte das 

nicht akzeptieren. Er ging mit seiner 
Verteidigung in Berufung vor dem 
kantonalen Obergericht – und wurde 
jetzt von diesem in zweiter Instanz 
freigesprochen. Ausschlaggebend ist 
laut dem Urteil, das dieser Zeitung vor-
liegt, nicht eine neue Beweiswürdi-
gung, sondern ein schwerwiegender 
Verfahrensfehler bei der Identifikation 
eines Internetanschlusses. Das aktuelle 
Urteil zeigt exemplarisch, wie selbst 
umfangreiche digitale Beweissicherun-
gen scheitern können, wenn formelle 
Anforderungen des Strafprozessrechts 
nicht eingehalten – hingegen rechts-
staatliche Grundsätze umso mehr ge-
würdigt werden.

Verdächtige Dateien und  
ein Filesharing-Programm
Im konkreten Verfahren ging es um 
Hinweise aus einem Kinderschutzsys-
tem, das zur Überwachung von Peer-
to-Peer-Netzwerken dient. Die Kantons-
polizei Graubünden ging davon aus, 
dass vom Internetanschluss des Be-
schuldigten mit dem Filesharing-Pro-
gramm eMule wiederholt Dateien mit 
kinderpornografischem Inhalt her-
untergeladen und gleichzeitig anderen 
Nutzern zugänglich gemacht worden 
waren.

Laut Anklage wurden auf einem Ge-
rät, das bei einer Hausdurchsuchung 
im Sommer 2022 beschlagnahmt wur-
de, Hinweise auf über 1100 herunterge-
ladene Dateien festgestellt. 116 davon 
wurden von den Behörden als relevant 
taxiert. Unter ihnen befanden sich 18 
Videos, die nach Einschätzung der 
Untersuchungsbehörden tatsächliche 
sexuelle Handlungen mit Minderjähri-
gen zeigten. Weitere Dateien trugen 
einschlägige Bezeichnungen. Die Vor-
instanz, das Regionalgericht Moesa, 
sah die Vorwürfe daraufhin als erwie-
sen an. Es verurteilte den Beschuldig-
ten unter anderem wegen mehrfacher 
schwerer Pornografie, zog seinen Lap-
top ein und belegte ihn mit einem le-
benslangen Tätigkeitsverbot in Berei-
chen mit regelmässigem Kontakt zu 
Minderjährigen.

Beim Ermitteln der IP-Adresse  
auf Bewilligung verzichtet
In der Berufung vor dem kantonalen 
Obergericht rückte jedoch nicht der In-
halt der Dateien in den Mittelpunkt, 
sondern die Frage, wie die Ermittler 
überhaupt auf den Beschuldigten ge-
kommen waren. Die Polizei hatte dem-
nach den Anschlussinhaber über soge-
nannte historische IP-Zuordnungs-
daten identifiziert. Dabei handelt es 
sich um die nachträgliche Zuordnung 
einer dynamischen IP-Adresse zu einem 
konkreten Kunden eines Internetprovi-
ders. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichts, so argumentiert nun 
das Obergericht, dürfen solche Daten 
nur mit Genehmigung eines Zwangs-
massnahmengerichts erhoben werden. 
Es kommt deshalb zum Schluss, dass 
die Identifikation des Anschlussinha-
bers rechtswidrig erfolgt war. Die dar-
aus gewonnenen Informationen seien 
«als unbrauchbar anzusehen».

Noch gravierender: Auch sämtliche 
späteren Ermittlungen beruhten auf 
dieser ursprünglichen Datenerhebung 
und wurden damit ebenfalls unzuläs-
sig. Betroffen waren unter anderem die 

Hausdurchsuchung, die Beschlagnah-
mung elektronischer Geräte sowie die 
Einvernahmen des Beschuldigten. Da-
mit blieb nach Auffassung des Gerichts 
keine verwertbare Beweisgrundlage 
mehr übrig, die eine Verurteilung we-
gen schwerer Pornografie hätte tragen 
können.

Lückenhaftes Vorgehen rächt sich
Einerseits lagen den Strafbehörden al-
so detaillierte Hinweise auf einschlägig 
illegale Dateien vor. Die Untersu-
chungsbehörden dokumentierten 
Downloads, Dateibezeichnungen und 
mutmasslich kinderpornografische In-
halte. Andererseits hätte bereits die 
Vorinstanz all diese Erkenntnisse nicht 
berücksichtigen dürfen, weil bereits 
die Identifikation des Anschlussinha-
bers auf einer unzulässigen Datenerhe-
bung beruhte. Hinzu kommt ein weite-
rer bemerkenswerter Umstand: Das 
Obergericht hält ausdrücklich fest, 
dass auf dem beschlagnahmten grau-
en Laptop der Marke HP keine kinder-
pornografischen Dateien gefunden 
wurden. Der Computer muss deshalb 
an den Angeklagten zurückgegeben 
werden, sobald das vorliegende Urteil 
rechtskräftig ist. Ob die ursprünglich 
registrierten Dateien tatsächlich auf 
dem Gerät vorhanden waren oder zwi-
schenzeitlich gelöscht wurden, ist 
nicht Gegenstand des Urteils. Das Ober-
gericht beschränkt sich auf die Feststel-
lung, dass die Beweiskette insgesamt 

rechtlich nicht verwertbar sei. Ganz 
ohne Folgen, und hier wird ein juris-
tisch krasser Kontrast deutlich, bleibt 
das Verfahren für den Mann allerdings 
nicht: Ein Schuldspruch wegen Fah-
rens ohne Führerausweis bleibt be-
stehen, weil dieser Punkt nicht ange-
fochten worden war. Dafür spricht das 
Obergericht eine bedingte Geldstrafe 
von 16 Tagessätzen zu je 90 Franken so-
wie eine Busse von 360 Franken aus.

Kostspielige Niederlage für Kanton
Für den Kanton Graubünden hat der 
erfolgte Freispruch in den gravieren-
den Punkten auch finanzielle Konse-
quenzen. Ihm werden laut dem Urteil 
des Obergerichts Kosten aus dem frü-
heren Verfahren von knapp 9000 Fran-
ken, erstinstanzliche Gerichtskosten 
von 3700 Franken sowie die Kosten des 
Berufungsverfahrens von 4000 Fran-
ken auferlegt. Hinzu kommt eine Ent-
schädigung von rund 7100 Franken für 
den privaten Verteidiger des Beschul-
digten. Damit belaufen sich die unmit-
telbar ausgewiesenen Kosten zulasten 
der öffentlichen Hand auf etwas weni-
ger als 24 000 Franken. Darin nicht ent-
halten ist etwa die intensive Polizei-
arbeit im Vorfeld.

Gleichzeitig verdeutlicht dieser Fall 
aus dem südlichen Kantonsteil, wie 
komplex Untersuchungen der Strafbe-
hörden im Onlineumfeld ausfallen kön-
nen. Bei Delikten im digitalen Raum 
führt die Spur zunächst oft nur zu einer 

IP-Adresse. Deren Zuordnung zu einer 
konkreten Person ist technisch und 
rechtlich anspruchsvoll. Wird in diesem 
Stadium eine formelle Vorschrift ver-
letzt, kann dies dazu führen, dass eine 
gesamte Ermittlungskette zusammen-
bricht – selbst dann, wenn die ursprüng-
lichen Verdachtsmomente erheblich er-
scheinen. Genau dies ist im vorliegen-
den Fall geschehen: Nicht die Frage, ob 
verdächtige Dateien existierten, ent-
schied letztlich über den Ausgang des 
Verfahrens. Entscheidend war vielmehr, 
ob die Behörden den Weg zum mut-

masslichen Nutzer rechtskonform be-
schritten hatten. Das Obergericht ver-
neint diese Frage – und spricht den 
Mann von den schweren Vorwürfen in 
Zusammenhang mit Pornografie frei.

Welche Konsequenzen zieht  
die Staatsanwaltschaft?
Noch ist das Urteil aus zweiter Instanz 
nicht rechtskräftig, die Frist für einen 
Weiterzug ans Bundesgericht dauert 
an. Danach aber könnte besagter graue 
Laptop, der im Zentrum dieses Falls 
eine wichtige Rolle spielt, irgendwo er-
neut zum Einsatz kommen. Schon jetzt 
stellt sich deshalb die Frage: Wie konn-
te es so weit kommen? Und welche 
Lehren ziehen die fallführenden Be-
hörden aus dieser Causa?

Auf Anfrage äussert sich die Staats-
anwaltschaft des Kantons Graubün-
den, die Anklagen vor Gericht verant-
wortet, schriftlich und auffallend karg: 
Man sei «daran, den Entscheid zu ana-
lysieren», und könne daher noch keine 
Auskunft erteilen, «ob wir den Ent-
scheid ans Bundesgericht weiterziehen 
werden». Weitere Auskünfte erteile 
man derzeit nicht. Damit bleibt im Mo-
ment offen, wie es zu den Versäumnis-
sen in den Ermittlungen kommen 
konnte. Und stellt die Strafverfolgungs-
behörde künftig in ähnlich gelagerten 
Ermittlungen sicher, dass sämtliche 
rechtsstaatlichen Vorgaben eingehal-
ten werden? Auch hier: vorerst keine 
Antwort.

Das aktuelle Urteil 
zeigt exemplarisch, 
wie selbst umfang-
reiche digitale 
Beweissicherungen 
scheitern können, 
wenn formelle 
Anforderungen des 
Strafprozessrechts 
nicht eingehalten – 
hingegen rechts-
staatliche Grund sätze 
umso mehr 
gewürdigt werden.

Kurznachrichten
Mehr unter suedostschweiz.ch/miniregion

UNTERENGADIN

Fischotter im Unterengadin  
haben erstmals Junge
Fotos und Videos des zuständigen kantonalen Wildhü-
ters beweisen es: Im Unterengadin gibt es zum ersten 
Mal Fischotternachwuchs. Das schreibt das Bündner 
Amt für Jagd und Fischerei auf seiner Website. Auf 
den Bildern des Wildhüters, die vom April stammen, 
ist ein Fischotterweibchen mit zwei Jungen zu sehen. 
Bislang wurde in Graubünden bereits neun Mal Nach-
wuchs bei Fischottern nachgewiesen. Der Fischotter 
hat sich im Kanton mittlerweile im Churer Rheintal, 
in der Surselva, im Oberengadin und im Unterenga-
din etabliert. Belegt ist zudem die Anwesenheit von 
Fischottern im Domleschg und im Prättigau. (us)

LUMNEZIA

Lumnezia in Vorauswahl der 
besten Schweizer Tourismusdörfer
Die Region Lumnezia hat es in die Vorauswahl der 
«Best Tourism Villages 2026» geschafft. Die Aus-
zeichnung ehrt Destinationen mit maximal 15 000 
Einwohnerinnen und Einwohnern, welche nachhal-
tigen Tourismus fördern. Neben der Region Lumne-
zia sind laut Mitteilung des Schweizer Tourismus-
Verbands auch Romainmôtier (VD) und Simplon 
(VS) nominiert. Die Gewinnerdestinationen werden 
im Herbst bekannt gegeben. (klk)

CHUR

Kantonsspital veräussert 
Fernwärme-Aktien
Das Kantonsspital Graubünden (KSGR) überträgt  
seine Aktien der Fernwärme AG an die IBC Energie 
Wasser Chur. Dies gab das KSGR in einer Mitteilung 
bekannt. Laut Hugo Keune, CEO der KSGR-Gruppe, 
wolle man sich aber mit dem Verkauf wieder auf die 
Kernaufgaben eines Spitals konzentrieren. Die Stif-
tung Kantonsspital Graubünden hält verschiedene 
Beteiligungen. Die Klinik Gut, das Spital Oberengadin, 
das Alters- und Pflegeheim Loëgarten und die  
Loë Apotheke in Chur gehören zu 100 Prozent der 
Stiftung. An der Reha Andeer hält sie eine Mehrheits-
beteiligung und an der Notfallpraxis Chur 50 Prozent. 
Nach der Übertragung der Aktien der Fernwärme 
hält die Stiftung noch eine strategische Minderheits-
beteiligung an der Zentralwäscherei. (phw) Die Academia Raetica feiert in Davos

Die Academia Raetica feierte ihr 20-jähriges Bestehen. Dabei beschloss sie eine Statutenrevision. 
Künftig stehen ihr mehr Mitglieder offen.

Béla Zier 

Die Academia Raetica, die Vereini-
gung zur Förderung von Wissen-
schaft, Forschung und Bildung im 
Kanton Graubünden, feierte am 
vergangenen Samstag in der Gros-
sen Stube des Davoser Rathauses 
ihr 20-jähriges Bestehen. Die Jubi-
läumsmitgliederversammlung 
fand damit an jenem Ort statt, an 
dem diese Institution gegründet 
wurde. Der Bündner Regierungs-
rat Jon Domenic Parolini habe in 
seiner Ansprache die strategische 
und wirtschaftliche Bedeutung 
von Bildung und Forschung für 
Graubünden betont, heisst es in 
einer Medienmitteilung. «Grau-
bünden ist kein naheliegender 
Forschungsstandort. Und dennoch 

– oder vielleicht gerade deshalb – 
haben sich hier Institutionen eta-
bliert, die national und internatio-
nal zu den führenden ihrer Felder 
gehören», wird Parolini in der Mit-
teilung zitiert. Das Zusammen-
spiel der verschiedenen Diszipli-
nen habe der Regierungsrat als 
einzigartig bezeichnet und der 
Academia Raetica dafür gedankt, 
dass sie seit 20 Jahren «die Klam-
mer ist, die dieses Netzwerk ver-
bindet und zusammenhält». Der 
Davoser Landammann Philipp 
Wilhelm habe in seiner Begrüs-
sung mit dem Wunsch nach weite-
ren Jahrzehnten der Forschungs-
vernetzung in den verschiedenen 
Disziplinen gratuliert.

Zentrales Traktandum der Mit-
gliederversammlung war eine Sta-

tutenrevision. Mit dieser richte die 
Academia Raetica ihr Netzwerk 
breiter aus und verstehe die For-
schung integrierend, heisst es in 
der Mitteilung. Die bisherige Part-
nerkategorie entfällt. Künftig gibt 
es institutionelle Mitglieder mit 
und ohne eigene Forschung sowie 
Einzelmitglieder. Neu können laut 
Mitteilung auch Bildungsinstitu-
tionen, Unternehmen und weitere 
Partner Mitglied werden, wenn sie 
Forschung vermitteln, anwenden, 
selbst betreiben oder die Ziele der 
Academia Raetica unterstützen. 

«Erfolgreiche Forschung soll in 
Produkte, Prozesse, in die Kultur 
und letztlich in die Gesellschaft 
einfliessen», betonte Barbara Hal-
ler Rupf, die Geschäftsführerin der 
Academia Raetica. 

«Erfolgreiche 
Forschung soll  
in Produkte, 
Prozesse,  
in die Kultur  
und letztlich in 
die Gesellschaft 
einfliessen.»
Barbara Haller Rupf  
Geschäftsführerin  
Academia Raetica

Historischer Zug
Täglich zwischen Davos und Filisur
rhb.ch/nostalgie
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